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Erscheint täglich mit ShiSitalimt
Sonn - und Feiertags und kostet
in Karlsruhe in 'S Haus gebracht
vierteljährlich 2 Mk . 6V Pfg -
( monatlich 55 Pfg , wenn in
der Expedition oder in den Agen¬
turen abqeholt ) , durch die Post
bezogen vierteljährlich 3 Mk.
25Pfg .,mit Bestellgeld 3 Mk .65Pfg .

Bestellungen werden jederzeit
entgcgcngenommcu.

aöifdjcr
I / Sani

Post - Zeitungs - Liste 798.

Samstags - Beilage :
Das illuftrierte achtseitige Unterhaltungsblatt

„Steine und H3tumen".

Anzei gen : Die sechs,
'
paltige Petit-

zcilc oder deren Raum 20 Pfg .,
Reklamen 50 Pfg . Bei öfterer
WiederholungcntsprcchcndcrRabatt.

♦ Inserate nehmen außer der Expc-
dition alle Annoncen - Bnreau an.

Telefon - Anschluß - Nr. 535.
Redaktion und Expedition :
Adlerstraße Nr. 42 in Karlsruhe.

ck43 . % »Iatt. Sonntag, den 22 . Februar 1903 .

!Nede des Abgeordneten Trimborn
der Beratung des Etats des
Reichsamtes des Innern .

4>enn auch im letzten Jahre das Interesse sich hauptsäch -
° u.l ivlrtichaftliche und Zollfragen konzentrierte, so sind

,Y- i . I<: Destrevnngcn auf dem Gebiete der Sozialpolitik
>
.
>Mt ,, :icrg !ebjg gewesen . Vor allen Dingen begrüßen meme

iouu,chen Freunde cs mit besonderer Genngtnimg , das; es
^Innigen i- t, im Pause dieses Jahres eiue feste Grundlage
. .u .r eine Witwen- und Waiscnversichcrnngzu schaffen . Wir

besonderen Wert auf dieses sozialpolitische Ergebnis
1,m deswillen, iuc'il der betreffende Paragraph des

^ ErFgesches mit sehr großer Mehrheit angenommen
- o . den ist. Was die Beiträge anlangt , so bestehen rm
tci ; e meiuer Freunde Bedenken gegen die Beitragszahlung

L.'} Ö ' irn der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, besonders
w' t Rücksicht auf die Landwirtschaft. Inzwischen ist unser
^ >!ie >>en zi , Olunsien der Witwen und Waisen von sozial-
^ wakratisckicr Seite vielseitig kritisiert worden. Ich denke

nicht sowohl an die Geschmacklosigkeiten und wider-
, . lUtlgen llebcrtreibnngcn , wie sic z . B . in dem Ausjpruch
» v dolumcntiercn, die Witwen- und Waiscnversichenmg

Os eine Witwen- und Waiscnverhöhnung; ich denke dabei
- ielinehr au die etwas ernsthaftere Kritik, die der Abgc -
^rdiu-te Bebel geübt hat . Der Abgeordnete Bebel hat an -
m'deutet , wir hätten die Witwen- und Waisenbcrsichcrung

vorgesehen , um der Bevölkerung die Lebeusmittclzölle
wwmckhafter gu machen . Demgegenüber stelle ich aber
Oll . daß die Witwen- und Waisenversicherungein uralter
^ llusch meiner Parteifreunde gelvcsen ist (Beifall im (5cn-

den wir schon seit Jahren energisch verfolgt haben,
/ körend der Zolltarif uns nur die Gelegenheit bot, die er
j Mittel bercitzustellen. Nun sagt der Mgeorb

Bebel weiter, wir verteuerten durch die Zollerhöhungw.> Brot der Bevölkerung um 540 Millionen , während für
! ( ,;

~öi Udc :: nur rund 40 Millionen zur Verfügung gestellt
W' tDi-u ; wir nähmen also 13 Mark und gäben dafür nur

^ Mark. ( Sehr richtigI bei den Sozialdemokraten . ) Ge-
, I'- u»t diesem Argument werden Sic in den Wählerber-
Minnuungen operieren, und Sic erwarten daraufhin die
Entru,tmigs,tmuncn der Wählerschaft. Aber Sie habendabei falsch operiert, und ich denke die Wählerschaft wird
uitelllgcnt genug sein , um -auf dieses Sicchenexempel nicht
hiueinzufallcn. Dasselbe geht näinlich von der vollkommen
falschen Annahme auS, daß die Zollerhöhung in ihrem gan-
sen llinfange zu Lasten der Konsumenten eintrcten werde .
Diese Voraussetzung wird aber theoretisch und praktisch
Überlegt . Der Verbraucher wird höchstens mit ein Drittel
* 0 Zollerhöhung belastet . Das würde , da ja vom Getreide
wir Roggen uttd Weizen in Betracht kommen ivürdcn, pro

und Jahr der Bevölkerung ungefähr 2,90 Mart cr-
ll - veu - . . ■

" ooneu ausgeschlossen ; wir haben henke fast allen Ländern
§) 9i?nübee die Sperre , die viel prohibitiber wirkt, als selbst
fY 1’ höchste Zoll . Es bleibt also nur die Belastung von
Wvggen und Weizen mit 2,9t Mark pro Kopf und Jahr
chlleaüücc den heutigen Preisen , und dafür tauscht man
*m Volke ein eine einigermaßen gesicherte Existenz der Wit-
o'ni und der Kinder nach dem Tode des Ernährers . Ich
.iabe das Vertrauen zu dein gesunden Siim unserer Ar-
- rnccbevölkerung, daß sie einer derartigen Versorgung
volles Vcvsiändnis entgcgenbringen wird . Auf der einen
^ eite haben wir der Landwirtschaft den höheren Schutz ge¬
wahrt. den sie brauchte, auf der anderen Seite ist die Zoll-
5>>wh „i,g im hervorragendein Maße den Arbeitern zu gute
ücw .nmeu . ( Lebhafter Beifall im Zentrum . )

Zn den gesetzgeberischen Ergebnissen des Jahres 1902
R -wrt ferner das Gesetz betreffend Unfallfürsorge für die
" siaiggenen . die Seemannöordiiung , das Kinderschutzgesctz,

dem die Regierung ein erfreuliches Entgegenkommen
HsKigt hak, und endlich das Verbot der Verwendung von
/ iwsphor bei der Herstellung von Zündwarcn . Zu er-
! : ^ gen bleiben » och daS Gesetz betreffend die kaufmänu-
tweil Schiedsgerichte und die Novelle zum Krankenver-
^ oeciiugsgesetz . durch die die Lücke zwischen Kranken- und
wwalidenversi

'
cherung auSgefüllt iverden soll ; ich hoffe l>e-

i daß uns dieses Gesetz noch in der jetzige,: Session
»Wehen wird. Ich wende muH nunmehr zu den :m Jahre

'D- erlaffenen sozialpolitischenVerordnungen . In meiiiem
^ chtcrnen Vortrage wird dieser Teil wohl der langwelligste

sein ( Heiterkeit) , aber wir haben die Pflicht, uns darüber
Rechenschaft zu geben , wie und in welchem Umfange und in
welcher Richtung die Regierung die ihr übertragene Befug-
nis , derartige Verordnungen zu erlassen , benutzt hat . Hier
kommt zunächst in Betracht diejenige Gruppe von Verord¬
nungen , die sich mit dem Schutze der jugendlichen Arbeiter
und Arbeiterinnen befassen . Diese Verordnungen müssen
periodisch erneuert werden. Solche Erneuerungen sind im
Jahre 1902 erfolgt bezüglich der Zigarrenfabriken , der
Glashütten und der Hammerwerke; dabei ergibt sich er¬
freulicherweise als Gesamtresultat eine Einschränkung der
bisherigen Ausnahmen von den geltenden Schutzbestimm -
lingen. Hoffentlich werden die verbündeten Regierungen
auch künftig in dieser Richtung resolut vorwärts schreiten .
(Beif. i . Zentr . ) Auch ans dem Gebiete des § 8 120 e ist der
Bundesrat nicht untätig gewesen . Es handelt sich hierbei
um die Gruppe von Verordnungen, die sich auf den Be-
triebswerkstättcnschutz und auf den sanitären Maximal -
arbcitstag beziehen . Hier sind in erster Linie zu nennen
die Verordnung betreffend Beschäftigung von Lehrlingen
und Gehilfen in Gastwirtschaften. Diese Verordnung ist
den einen zu weit, anderen nicht weit genug gegangen. Wer
dabei auch recht haben inöge — bas eine ist si her , daß an¬
gesichts der großen Mihstäude, wie sie von der Kommission
für Arbeiterstatistik gerade auf diesem Gebiete aufgedeckt
worden sind , unbedingt mal ein erster Schritt getan werden
mußte, und daß er geschehe,: ist, begrüßen meine politischen
Freunde mit Genugtuung ; im übrigen wird man gut t :» : .
zunächst weitere Erfahrui :gen abzuwartcn . Dann sind
Verordnungen erlassen für die Betriebe mit vulkanisierten
Gummiware :: , !vo in Rücksicht auf die ganz besonders ge¬
fährliche Arbeit eine Maximalarbeitszeit von vier Stunde, :
festgesetzt worden ist . Weiter kämen in Betracht die Ver-
ordnnngen für den Betrieb in Steinbrüchen und Stein -
hauercien, wo die Gefahr der Lungeutuberkttlose ganz be¬
sonders groß ist , endlich die Verordnungen für Roßhaar -
spinncreien, Bürsten - und Pinselfabriken . Auch auf diesem
Gebiete ist also ein Fortschritt zu verzeichnen . Nichtsdesto¬
weniger und unbeschadet dieser Anerkennung möchte ich
den dringenden W,n:sch aussprechen , daß die verbündeten
Regierungen auf diesen: Gebiete noch radikaler Vorgehen
möchte» . Vor allem sollten sic sich für die Einführung des
allgeincinen Ataximalarbeitstages für alle männlichen
ertvachscnen Arbeiter entschließen . Wir haben diese Forder¬
ung vo >: jeher vertreten im Interesse der Gesundheit, der
Sittlichkeit und des Familienlebens der Arbeiter. (Redner
zählt die Anträge und Anregungen auf , die das Zentrum
auf diesem Gebiete gegebei : . ) Sie sehen also , wir haben in
dieser Richtung ununterbrochen und konsequent gearbeitet.
Inzwischen hat sich in Köln der preußische Handclsminister
Möller in feierlicher Weise gegen den Maximalarbeitstag
ausgesprochen . Ich bedaure diese Stellungnahme des Hern :
Ministers ; trotzdem will ich nicht eingehend darauf zurück-
fommen und möchte nur den Wunsch ausprechcn , daß der
Standpunkt des Herrn HandeWministers in dieser Frage
nicht der Standpunkt der verbündeten Regierungen sein
möge . (Beifall im Zentrum . ) Jedenfalls haben die Ver¬
bündeten Regierirngen, so lange wir noch keinen allgemeii:en
Marimalarbeitstag haben, umsomehr die Pflicht , darauf
zu dringen, daß wenigstens im Wege der Verordnung auf¬
grund 'des 8 120e Sie schlimmsten Auswüchse beseitigt
werden. Fortgesetzt haben daher meine politischen Freunde
auf eine Ausdehnung des sanitären Maximalarbeitötages
gedrungen ; im vorigen Jahre geschah dies wieder durch
mciium Freund Dr . Hitze, welcher die einfache und praktische
französische Methode empfahl. In Frankreich hat man eine
generelle Zusammenstellung aller der Betriebe gemacht , die
nach irgend einer Richtung als gesundheitsgefährlich er¬
scheinen, und auf die andere Seite hat mau dann die Schntz -
bestiimniingen geschrieben , die für diese Betriebe erlassen
ivorden sind . Eine ähnliche Zusammenstellung würde dein
Herrn Staatssekretär viel Arbeit, viele Quälereien und vor
allen: auch viel parlamentarischen Verdruß erspare» . Will
nia>, sich aber zu dieser Nlaßnahine nicht entschließen , so
sollte mau wenigsten? auf dem Vcrordnungswege um so
umfassender Vorgehen (Beifall im Zentrum ) ; jedenfalls
werden meine politischen Freunde dieses Kapitel in jedem
Jahre wieder -anschneiden .

Zun: Schluß möchte ich noch eiue Verordnung evivähnen ,
die aufgrund des 8 114 a erlassen worden ist , wonach für
bestimmte Gewerbe Lohn- und Arbeitszettel vorgeschriebe »
werden können . Eine solche Vorschrift ist unter den: 9 . De¬
zember 1902 für die Kleider- ui:d Wäfchekonfektion erlasse «:
worden. Ich konune nun zu dem , was noch im Werden

begriffen ist. Was sich noch im Stadium der Vorbereitni : g
befindet, ergibt sich zum Teil aus den Arbeiten, :::it denen
der Beirat für Arbeiterstatistik — auch gewissermaßen eine
sozialpolitische Errungenschaft — befaßt worden ist . Zu¬
nächst ist er , wie sich aus seine«: Protokollen ergibt , mit Er¬
hebungen über die Arbeitszeit ii: Kontoren, in: Fleischer -
gcwcrbe , in: Fuhrwertsbetriebc und endlich auch im Bin -
nenschiffahrtsgcwerbe beschäftigt , wo sehr große Mißstände
bestehe:» Mit besonderer Spannung darf man Wohl den
Ergebnissen seiner Untersuchungen über die Frage der Ar¬
beitslosenversicherungentgcgcnsehen . Was Habei: wir nun
für die Folgezeit zu erstreben? Ich scheide, wenn ich diese
Frage vom Standpunkte mei >: cr politischen Freunde aus be¬
trachte , hierbei zwei Fragen von vornherein ans : die Woh -
inlngSfrage, welche mein Kollege Jäger , und die Versicher¬
ung der Privatbeamte :: , ivelche mei >: Kollege Sittart spe¬
ziell behandeln wird . Meinen politischen Frei : nden liegt
vor allen Dingen am Herzen die Besserung der häuSindu-
striellen Verhältnisse. Wir erkennen dankbar an , daß durch
das Kinderschutzgesctz auf diesem Gebiete ein erheblicher
Schritt nach vorwärts getan worden ist, und wir begrüßen
diesen Fortschritt mit um so größerer Genugtuung , als wir
immer mit Nachdruck für den Kii :derschntz in den Haus -
industriecn cingctreten sind . Wir haben so lange Anträge
auf diesen: Gebiete eingcbracht, bis schließlich Erhebungen
angeordnet wurden, die schließlich zun : Kinderschutz geführt
haben. Besonders dringlich erscheint uns eine Regelung
der Heimarbeit auf den : Gebiete der Zigarreniudustrie .
Weiter möchte ich die Frage au dc >: Herrn Staatssekretär
richten , ob schon Schritte getan ivorden sind , um die Ver¬
ordnung zum Schutze von Frauen und Mnderi : in de «:
Werkstätten der Kleider- uni Wäscheindustric auf die Maß -
gesck)äfte der Damenkonfektion auszudehnen. Weiter auch
auf dem Gebiete des häusmdustriellen Schutzes . Noch un¬
erledigt ist ei«: hierfür vorliegender Antrag Hehl -Hitze, wo¬
nach der Bundesrat das Recht erhalten soll, in einem gc-
ivissei : llinfange zu berbietei: , daß den Tag über in Fabri¬
ken beschäfrigten Arbeiterinnen Arbeit mit nachhause ge¬
geben wird . Durch die Mitgabc von Arbeiten wurden die
Arbeiterschuhbcstimmungenzum großen Teile illusorisch ge¬
macht . Namentlich ist dies der Fall ans dem Oiebiete der
Kleider- und Wäschefabrikation. Deshalb habci: heute
meine Freunde im Verein mit einigen Herren der natio -
nallibcralen Partei dem Hause einen Antrag :u : tevbrcitet,
wonach diese Mitgabe vo «: Arbeit nach Hause gewissen Be¬
schränkungen unterworfen Iverden svlle. Eine sehr schlvierigc
vielleicht die schwierigste Frage auf dein Gebiete der Haus¬
industrie ist die Ansdehniing der LkrankcnvcrsichcrnngS -
pflicht auf die Hausindustrie auSzndehncn, und der Staats¬
sekretär erklärte uns im vorigen Jahre , die Borarbeiieii
für diese Ausdehnung seien im Gange . Ich erkenne an ,
die Ŝache ist außerordentlich sckßver , und vielleicht wird^
man sich zunächst damit begnügen müssen , sie nur für ört¬
lich begrenzte, konzentrierte Hansindnstrie ausziisprechen .
Jedeiifalls sehe «: wir mit einer gewissen Spailnung einer
Erklärung der Verbündeten Regierungen darüber entgegen,
was auf diesem Gebiete bisher geschehen oder geplant ist.
Dann habe ich noch einige Fragen an dc,l Herr «« Staats¬
sekretär zu richten bezüglich des Handlvcrks. Wie steht cs
da zunächst mit den Erhebungen über den Stand der Hand-
werkerorganisationcn ? Werden wir bäld etwas hören über
die Aeuherungcn der Handwerkskammern zur Frage des
Befähignngsnachlvciscs für das Bangewerbe? Wie stoht
cs mit der Sicherstellling der Forderungen der Bauhand -
Iverker ? Ich darf bei dieser Gelegenheit vielleicht ein-
schieben die Behandlung eines speziellen Schmerzenskindes
von mir . Ich habe aus meiner BcrufSstcllung heraus ein
besonderes Interesse für die Angestellten in den Bureaux
der Rechtsanwälte und Notare , ebenso für die Angestellten
bei den Krankenkassen und den BerufSgenossenschaften . Be¬
züglich der Arbeitsbedingungen dieser Klassen bestehen sehr
viele Mißstände. Die Berliner Anwälte haben 1896 zur
Beseitigung dieser Mißstände ein Regulativ ausgearüeitct
und der preußische Justizmiiiister hat deshalb ein Rund¬
schreiben an die OberlandcSgecichtSpräsidentci: erlassen ,
worin er ähnliche Vorschriften inacht . Aber alles das hat
nichts genützt, und mau sieht daraus , daß auf diesem
Gebiete eben nur die Gesetzgebung helfen kann . Ich habe
deshalb schon 1899 gebeten , zunächst einmal die Verhältnisse
dieser Angestellten durch Erhebungen festzuslelle » , und ich
möchte daher an beit Staatssekretär die Frage richten , wel¬
ches Ergebnis diese Erhebungeir gehabt haben. ES handelt
sich hierbei um 20—30 000 Personen , und zwar ist der
schlimmste Mißstand der , daß in keiner Weise die Gelegen¬

heit zu regelmäßiger Fortbildung gegeben ist. In der letz¬
ten Zeit ist besonders lebhaft diskutiert ivorden die Frage
der Erweiterung des Schutzes der Arbeiterin,icii ; inimer
allgeincincr wird speziell die allgcmeiilc zehnstündige
Maximalarbeitszeit für Frailcn gefordert. Tatsächlich be¬
steht heute schon , abgesehen vo » der Tertilindilstrie , für
zwei Drittel der verheirateten Frauen eine zehnstündige
Arbeitszeit. Bei dieser Sachlage sind wir der Ansicht , daß
nunmehr die Zeit gekommen ist, an Stelle des clfstündigen
den gesetzlichen zehnstündigen weiblichen Arbeitstag cinzil -
führcn . (Beifall im Zentrum .) Dabei haben in

'
eiuc po-

iitischeu Freunde immer auf dem Standpunkt gestanden ,
das; noch über den allgemcinci: gesetzlichen Maximalarbcits -
tag hinaus ein besonderer Schutz für die verheirateten
Frauen geschaffen werden müsse. Wir haben von Jahr zu
Jahr Vorstöße nach der Richtung gemacht . Erst im vorigen
Jahre noch hat mein Kollege Wcißenhagcn eine große Rede
über diesen Gegenstand gehalten, und wir werden in dem
Versuche nicht erlahmen , citten noch geringeren Marimal -
arbcitstag für die verheirateten Frauen zu crlvirkcn .
(Beifall im Zentrum . ) Damit hängt aufs engste zusam¬
men der erhöhte Wöchucriuncuschutz . Der Wöchnerinncn -
schutz beträgt heute sechs Wvchcu, doch können die Frauen
gegen Beibringung eines ärztlichen Attestes schon nacki vier
Wochen wieder arbeiten . Daraus hat sich leider i » der
Praxis die vierwöchige Frist als Regel entwickelt . Wenn
man nicht so weit gehen will wie die Schweiz , Ivo acht
Wochen vorgesehen sind , so sollte man doch wenigstens in
llcbcreinstimmung mit der Novelle zum Krankcnversicher -
nngsgcsetz , welches eine Krankenunterstützung von sechs
Wochen Vorsicht , den Wöchnerinnenschutz gesetzlich auf sechs
Wochen ausdehnen. ('Sehr richtigI und Beifall im Zen¬
trum . ) Endlich haben wir den Wunsch , daß das Schutzalter
für junge Leute, daS heute bis zum 16 . Jahre geht , auf das
18 . Jahr ausgedehnt wird . Ein Teil nieiner politisckicu
Freunde hat im Sinne dieser Forderung mit einigen Herren
aus der nationalliberalcn Partei einen entsprechenden An¬
trag eingebracht.

Ich wende mich dann zu den Desidcrien, die noch bezüg¬
lich der rechtlichen Stellung der Arbeiter bestehen , tt» -
zwcifelhaft hat Deutschland auf dem Oiebiete des Arbcitec-
schutzes Oiroßcs geleistet und auch auf dem Gebiete der Ar-
beiterversichcrung können wir uuS sehen lassen ; dagegen
sind wir auf ciueni dritten Oiebicte der sozialen Arbeitcr -
gesetzgebung . nämlich auf dem Oicbicte der rechtlichen Stel -
iung der Arbeiter , noch ziemlich rückständig . Das einzige ,
IvaS wir auf diescin Olebicte geleistet haben, ist die Novelle
zum Gewerbegerichtsgesetz . Ich möchte da in erster Linie
an die Einführung von Arbeitskammern erinnern . Es
gilt hier, ein raiferttdjcS Wort einzulösen, denn noch ist die
Zusage der kaiserlick-eu Februarerlassc nicht erfüllt , und
IvaS man dem Handel, der Industrie , den: Handwerk und
der Landwirtschaft gewährt hat , das wird man auf die
Dauer den Arbeitern nicht versagen dürfen . Auch würden
die Arbeitskammcrn den Beirat für Arbeiterstatistik in
seiner Tätigkeit erfolgreich unterstützen tönnen . Aber noch
dringender als die Einführung der Arbeitslamnicrn ist eine
andere Forderung : den Arbeiterbcrufsbcrcincn eine größere
Bewegungsfreiheit durch Oiewährung der Rechtsfähigkeit
zu ermöglichen . Wiederholt haben meine politischen Freunde
dahingehende Anträge cingebracht und zwar haben wir
dabei speziell gefördert : 1 . eine Erweiterung des Koali-
tiousrecht, 2 . ein einheitliches und freiheitliches Vereins-
und VersaimnlmigSrecht, ohne welches daS Koalitionsrecht
nicht lebensfähig ist, und endlich die Rechtsfähigkeit für
die zur Wahrung von BerufSinleressen gebildeten Vereine.
Das sind durchaus maßvolle und bescheidene Forderungen ,
der Arbcitersland hat daS berechtigte Streben „ ach (Gleich¬
berechtigung in politischer , Ivirtschaftlicher und sozialer Be¬
ziehung, er hat daS (siecht, gleichmäßig an den Fortschritten
der Kultur teilzunohmeu. (Beifall im Zentrum . ) Soweit
der Arbeiter dieses Ziel auf dem Boden der heutigen Ge¬
sellschaftsordnung verfolgt , ist das eine durchaus berechtigte
und sogar erfreuliche Erscheinung, ist es eine Kulturbeweg¬
ung in: eminentesten Sinne des Wortes , der man nicht
entgcgentretcn sollte , die man vielmehr fördern sollte.
( Beifall in: Zcnlrn»: . ) Für dieses berechtigte Ziel der
Arbeitcrüctvcgnng ist aber unentbehrlich die Freiheit der
Arbciterbcrnss - und Gewcrkvereiim . Sie werden nicht
leben können ohne freie? KoalikionSrecht und ohne ein frei¬
heitliches Vereins - und Versammlungsrecht. In diesen
Forderungen sind die sozialdemokratischen wie die christ¬
lichen Olewerkselmste» vollkounneu einig . Vor allen Dinm' ic
stellen diese Forderungen aber ein Olcbot der Gerechtigkeit

U Poesie und Prosa .
Humoristische Skizze von Ewald Blun :.

_ (■JindiPnirt oetboUn .)

^oslischcm Schritte » Uttd strahlettdeil Allgen
.die Straße hittcmfgestiirmt, direkt mtf den

Zu — „er"
, der junge Mann nut dem

!„ i" ' fronen Gesicht und der eleganten Haltung ,
sichdor dem weitbanchigen Kasten stand, sah er
- '

„vorsichtig „ach links und rechts um , und sandte
flV; ttne» späheirdci : Blick hinauf nach dem Ne-

<uons >piegel der Frau Rätin di . ..
(Uifv

’01'
. 'uchtS war zu sehen , kein lebendes Ge,chvpf.

Wit •emem kleinen, rußigen Klempnerlehrlrng , der
Vi

'
, I 1} den stillen Morgen hineinpfiff , daß es auf

I'nr(te
8en Straßen der kleinen Stadt kräftig wieder-

Üium der junge Mann schnell in die Tasche , holte
V . tet hervor und lnßte die Aufschrift rasch zwe:

1ü L0
r

1'«mal . Dann ließ er ihn in den Kasten hrnab ,
'am, als wäre er vom feinsten Porzellan,

, lia * sich langsam , als könne er sich von der Stelle
ltqss .. .

^nnen. und drehte sich jede Btiimte nach dein
' '

, "m , wie um sich zu vergewissern , ob eine
.

e Hund etwa ihn mitsamt dem geheimnisvollen
. tzj „. 0" tfernt habe.
V '

(fff Stunde später lag der Brief im Postwagen
mchen oubahn zwischen einer Bestellung auf Raps-
^ 'ieildemer Postkarte, in der ein Geschäfts-
»viit* um seine im Hotel vergessene Weste bat.
§l>rt( i^

"mn Brief mit einer Aufschrift, die mit fast
lchleck,^ ^ omhstaben geschrieben war, eine sehr

sie etwa einige Stationen zusammen ge-
verschwand erst der Brief mit dem

fte » »s '
v

°nn die Postkarte mit der vergessenen
* vrgch » i

" der zarte Damenbrref mit der Adresse :
Anna Katharina Lerche in Höchberg," eilte

weiter die ganze Nacht hindurch, bis er von zitternden
rosigen Mädchenfingern in Empfang genommen und
eilig geöffnet wurde , bis zwei schmale , zierliche Füß¬
chen ans ihr Zimmer eilten , und ein Paar hell-
schimmernde, blaue , schöne Augen zu lesen begannen :

„Mein liebes Herz !
Innigen Dank für Deinen lieben , lieben Brief !

O Annie ! Weißt Du , wie viel Minuten wir noch zu
zählen haben? Als ich inich an den Schreibtisch setzte ,
waren es viernndsechzigtausend achthundert, und jetzt
ist wieder eine halbe vergangen !

Du darfst über meine Kinderei nicht lachen , aber
neulich , als meine Sehnsucht gar zu stark war , da
schrieb ich an einen Lithographen in X . , wo niemand
uns kennt , und bestellte hundert Visitenkarten : „Frau
Anna Katharina Weithansen .

" Liebste, einmal mußt
Du sie ja doch haben, und mir war es, als ob diese
Bestellung mich plötzlich um eine Woche dem Ziele
näher brächte . Ich habe die Karten in meinem
Schreibtisch wohl verwahrt , kann cs aber nicht unter¬
lassen, Dir eine zu schicken . Ich finde sie sehr schön.

In jeder freien Minute bin ich in unserem künftigen
Heim und schalte und walte darin . „Unser Heim ! "
lies die Worte laut, Annie !

Ach, was gäbe ich darum , wenn ich Dich nur einen
Tag hier hätte, damit Du alles sehen und angeben
könntest , wie Du es haben willst !

Weißt Du noch , wie gut wir vergangene Weih¬
nachten in allen Kleinigkeiten übcreinstimmten , als
wir Tische , Sophas , Schränke auf dem Plane ein-
zeichneten , den ich von »nsern vier Zimmern ent-
worfen hatte ! Aber nun sind es tausend Dinge, die
ich Dich fragen und anznsehen bitten möchte .

Du warst ein kleines , anständiges , eigentlich allzu
anständiges Mädchen, als Du so bestimmt behauptetest,
„ das; wir für das Reisegeld für Mama und mich eine
ganze Menge Tischzeug haben könnten" . Wegen der

ganzen Menge des schönen Tischzeuges muß ich jetzt
vor Sehnsucht vergehen !

Wäre der Tag doch erst da , an dem ich die enge
Treppe vor Dir hinanfeilen , die Korridortüre weit
aufschlagen und die Königin meines Herzens in ihrem
kleinen Reiche in meine Arnie schließen könnte !

Gestern kamen die Waschfässer . Ich muß gestehen.
Liebste — entzückende Fässer ! Die Zinkernlage ist so
schmuck und nett, aber doch solide . Von außen sind sie
grün angestrichen.

In der nächsten Woche iverden die Gardinen aufge¬
bracht und genau nach Deiner Zeichnung drapiert . Wie
vortrefflich werden sich die Cremcfarbigen ausnchnien ,
wenn eine kleine, zarte Hand sie zur Seite schiebt, und
ein dunkler Krauskopf dahinter einen; gewissen Herrn
znnickt und zulüchelt, der die Straße hinanfeilt, müde
und hungrig , aber noch viel glücklicher und froher,
wenn er zu ihr hinanfblickt, zu ihr , die ihm in dem
bescheidenen Hause einen Himinel bereitet. Und dann
habe ich einen Backtisch bestellt. Frau Müller meinte ,
es sei durchaus nötig , daß Du einen eigenen hättest,
wenn Du einmal Kuchen bäckst .

Ach, mein Liebling, man fühlt sich so sonnig und
warm in dem kleinen Nest, das wir uns bauen . Mir
ist zu Mute , als könne keine Wolke unfern Himmel
trüben . Und doch weiß ich , daß niemand Kummer
und Prüftingen entgeht . Aber wenn ich unser kleines
Nest sehe , und wenn ich daS Gefühl habe , daß wir vom
Leben nichts weiter verlangen als uns selbst , dann
ist's uns, als könnten wir ein Jahrhundert in die
Schranken fordern . Aber wenn auch die Zinnner klein
sind , so hoffe ich doch , daß Du die Wirtschaftsränmc
für geräumig halten wirst .

Der Schaukelstuhl ist schon hier . Darin sitze ich und
ruhe aus, wenn ich heraufkommc, und sehe mir mit
wirklichen Herrschergefühlen die vier Zimmer , die
Wiener Stühle , das Buffet und die blaue Salonein -
richtnng an . Und die geschnitzten Hirsche am Buffet

blicken mich groß an , als wollten sic sagen : „ Wann
kommt denn deine Annie ? " Und der kleine Lehnstuhl
am Eckfenster nach der Straße sieht gerade so ans , als
ob er meinte : „Na, die Hausfrau bleibt über ein bis¬
chen lange ! Die Tür zur e--peisetaminer ist nur an-
gelchnt . Wenn daS Llüchenfeiister offen ist , dann be¬
wegt sic sich durch den Lnftzi '. g und winkt mit ihrer
blauen Tapete : „ Willkommen , Annie !"

Von meinem Schreibtisch glänzen mir Deine lieben
Augen entgegen neben beiten Mamas , die mir aller¬
dings auf dem letzten Bilde etwas trübe erscheinen .
Mein Herz kennt leine Liebe außer für Euch beide.
Die Neunzehnjährige hat mich der Fünfzigjährigen
direkt fortgenommen , und doch besitzt Ihr mich beide . .

Noch ist es ja recht leer in unserer kleinen Wohnung .
Aber ich brauche nur die Angen zu erschließen , um
alles so zu sehen , wie es in sechs Wochen sein wird .
Dann ist cs nur , als sollte ich de»; Dienstiiiädchen
schellen , das — in einem Monat kommt , und fragen :
„Ist meine Frau zu Hanse, Christine? "

Ach, Liebste , bisweilen denke ich auch daran , daß
das Leben nicht rniiner ein sonnenbeschienenerWeg sein
kann , an dessen Seiten lachende Haine blühen . Dann
werd ' ich wehmütig und ernst.

Aber was will ich dem ; , Annchen? Weis; ich nicht ,
daß bis zu Dir, bis in Dein Herz keine äußeren Sor¬
gen dringen können , daß keine Mühe zu groß , keine
Last zu schwer ist , von der ich nicht an Deiner treuen
Schulter ansrnhen könnte!

Liebchen , Du fragst — wohl nicht im -Ernste — ab
ich Dich immer lieb haben werde, auch wenn die
Jugend geflohen , die Rosen ans den Wangen ver¬
blüht sein werden und der Lebcnsherbst das bransciide
Blirt kühler gemacht haben lvird . Liebste ! Auch linserc
Haare werden eines Tages ergrauen , auch unsere
Wangen runzelig iverden ! lind das Blut wird träger
fließen als jetzt, der Rücken sich beugen unter des
Tages Last und Mühe. Aber ich soll die Königin

jN
HW

1

1 :3

%>■

i :

'!abä$1

J :



dar . Was dem Arbeitgeber recht ist , ist den Arbeitern billig.
»Beifall im Zentrum . ) Solange die verbündeten Negier-
ingen auf diesem Gebiete nicht zu ernsten Reformen über¬

gehen , haben sie sich nicht zu der Höhe der laiserlichen
^ebruarerlasse cmporgerungen und solange werden sic das
volle Vertrauen der Arbeiter nicht haben.

Ich komme zum Schlutz . Im Januar dieses Jahres hat
bcr. Herr Reichskanzler gesagt, von einem Stillstände der
sozialpolitischen Gesetzgebung könne und werde bei uns keine
Rede sein, nur müsse der Fortschritt ein gesunder, nornialer ,
nicht ein überhasteter und kranlhafter sein . Ich nehin « von
dieser Erklärung Akt. Ich deute sie zunächst dahin, das;
lein Stillstand auf sozialpolitischen » Gebiet« stattfindcn soll,
und ich ziehe daraus die Konsequenz : dlullus annus sine
üne .-r — in jedem Jahre einen guten Schritt vorwärts in
der Richtung derjenigen Ziele, die ich oben angedeutet habe
und die gewiß im -Bereiche des Erreichbaren liegen. Gewiß
soll der Fortschritt ein gesunder und normaler , kein über¬
hasteter und kein krankhafter sein , aber unbeanstandet dieses
Vorbehalts wünschen meine politischen Freunde, daß die
Sozialpolitik der verbündeten Regierungen getragen und
belebt sein möge von dem großen Zuge, von der freudigen
Tatkraft , von dein Clan , wie er Anfang der neunziger
Jahre unsere Sozialpolitik belebt hat . Damals ging es
wie Frühlingswehen durch die deutschen Lande. Die
Februarerlasse Kaiser Wilhelms müssen heute noch das Ziel
sein , das nicht aus dem Auge gelaffen werden darf , und
das Tempo der Sozialpolitik muh so eingerichtet werden,
daß die Ziele dieses Erlasses in absehbarer Zeit erreiclst
werden . Wäre die französische Monarchie am Ende des
18 . Jahrhunderts zu gunsten des dritten Standes mit sol-
chen Programmsorderungen hervorgetreten , wie sie die
kaiserlichen Februarerlaffe zu gunsten des vierten Standes
enthalten , und Hütte sie damals die Weitsicht und Tatkraft
gehabt, den Klerus und den Adel für ein solches Programm
zu gewinnen, vielleicht wäre dann die französische Revo¬
lution dein französischen Volke und der französischen Dio-
narchie erspart geblieben . Wer weiß , ob nicht die Februar¬
erlaffe vom Jahre 1860 einst den Maßstab abgeben werden,
nach dein man die sozialpolitische Wirksamkeit der Regier¬
ung , der Parlamente und der Parteien in Deutschland be¬
messen und bewerten wird. Meine politischen Freunde wer¬
den sich bemühen, dafür zu sorgen , daß sie einer solchen
Beurteilung und Beiocrtung mit Ruhe entgegensehen kön -
ncn . (Lebhafter Beifall im Zentrum .)

Die Schulordnung für die badischen
Volksschulen.

❖ SB o m Oberrhein , 15 . Febr .
Mit Verordnung des Ministeriums der Justiz , des

Kultus und Unterrichtes vom 30 . September 1002
( Gesetzes und Verordnungsblatt Nr . 31 von 1902)
hat die „ Schulordnung für Volksschulen " Abänder¬
ungen erfahren , von denen einige für die Kirche und
Geistlichkeit von besonderer Bedeutung sind . Sie
sollen hier erörtert werden.

I .
Unter „Schulordming " läßt sich (nach Joos , Ge¬

setze und Verordmingen über Elementar - und Fort¬
bildungsunterricht 3 . Ausgabe S . 368) der Inbegriff
derjenigen Vorschriften verstehen , welche die ä u ß e r e
Gestaltung der Untcrrichtserteilung (des „ Unterrichts-
bctriebes") zu ordnen bestimmt sind . Diejenige Ver¬
ordnung, welche insbesondere den Namen „Schujjwd-
nung" trägt , handelt in ihren einzelnen Haupt -Ab¬
schnitten von der Sicherung des Schulbesuches , der
Einrichtung der Lehrzimmer, den Lehrinitteln und
onstigen Schulbedürfnisscn, der Schulzucht und den
Beförderungsmitteln dcS Fleißes , der Aufstellung des
Stundenplanes , den Ferien und den Prüfungen . Ihr
gliedern sich eine Anzahl weiterer Einzelvorschriften
ergänzend an . Wie Joos a . a . O . ausführt , hat die
Aufgabe der „Schulordnung ", in Beschränkung auf
das Gebiet des Volksschulwcsens , Aehnlichkeit mit der
Aufgabe desjenigen Zweiges der Staatsverwaltung ,
welche man mit dem Ausdrucke „P o l i z e i " zu be¬
zeichnen pflegt.

II .
Welches ist nun das Verhältnis der

„ Schulordnung " zum R el i g i o n 8 - Un¬
ke r r i ch t e ? Cs ist zur Beurteilung dieser Frage
von folgenden Sätzen und Erwägungen auszugehen:

Das öffentliche Unterrichtswcsen wird vom Staate
geleitet . ( 8 6 des Ges . v . 9 . Okt . 1860, die
Stellung der Kirchen im Staate betr .)

Den Religionsunterricht ü b e r w a ch e n und b e-
sorgen die Kirchen für ihre Angehörigen, jedoch
unbeschadet der einheitlichen Leitung der Unterrichts¬
und Erziehungsanstalten . ( § 12 Abs. 1 ebendas . ,
Elementar -Unterrichts- Ges . § 22 Abs . 2 Satz 1 . ) Der
gesamte Lehrplan für den Religionsunterricht wird
von der oberen g c i st l i ch e n Behörde aufgestellt,
welche die Ausführung desselben durch ihre Beamten
überwachen und Prüfungen über den Religions -Unter¬
richt vornehmen lassen kann (El .-Unterr .- Ges . 8 22
Abs . 3) . Die Kirchen - und Religionsgemeinschaften
haben bei ihren Verfügungen in Betreff des Religions-

weines Herzens daruin weniger lieben , weil sich in
ihre Krone das Silber des Alters gemischt hat ? Sollst
Du mir deshalb weniger teuer sein, weil Dein Fuß
schwerfällig geworden ist, der sich für mich müde ge-
laufen hat ?

Aber noch scheint die Frühlingssonne , noch ist das
Leben uns viel , sehr viel schuldig ! Wir wollen es
zusammen fordern , meine Anniel

Ich hätte Dir noch so viel zu sagen ! Von der Zu¬
kunft , von unserer Liebe und meiner Sehnsucht ! Aber
giigcnblicklich möchte ich Dich nur bitten, Mama zu
sagen, daß der Teppich , den sie uns in ihrer Liebe
schenken will, mindestens sechs Meter lang und fünf
Meter breit sein muß , denn unser Salon ist sechs
Meter lang , und der Teppich soll doch das ganze
Zimmer bedecken !

Lebe wohl ! Auf ewig Dein Karl .
"

SitevnriW 'eg.
Zur Häusergcschichtc Freibnrgs . Der zweite Band

der „Geschichtlichen Ortsbeschreibung der
Stadr Freibnrg i . Br .

"
(Preis broschiert Mk. 4 .—,

in Leinwand gebunden mit künstlerischer Deckenzeichnung
,’oji W . Haller Mk . 6 .50) , der als vierter Teil bei „Ver¬
öffentlichungen des Stadtarchivs " soeben in der Wagner-
-chen Iluibersitätsbuchha.cdluiig erschienen ist, legt den
Häuscritand von 1100—1806 dar und bildet somit die feste
Grundlage für jede künftige Häusergeschichtc der Stadt .

Wie cs ein unentbehrliches Handbuch werden lvird für
jeden , der der Lokalgeschichte näher treten will, so lvird
cS gewiß auch verschiedenerlei Anregung dein Rechts - und
Kulturhistoriker, näherhin dem Statistiker und National¬
ökonomen bieten, die beide wohl selten für ein Gemein¬
wesen das Arbeitsmaterial in solch geschlossener Kon -
ünuität vorgelegt bekomme » . Der Bürger von Freiburg
schließlich sieht hier die schicksalsreiche Vergangenheit jedes
inzelnen Hauses der alten Stadt sich vor ihm entrollen;

.r lernt die alten in ihrer poesieverklärtenUrsprünglichkeit,

Unterrichtes in den Volksschulen die bestehende Schirl-
ordnung zu achten (El . -U . - Ges. 8 22 Abs. 4) .

Die Geistlichen sind als Religionslehrer in den
Volksschulen an die Schrllordnung gebunden (El .-U .-
Ges . 8 22 Abs . 6) .

Tie Verfügungen der Kirchen in Betreff des Re¬
ligionsunterrichtes müssen auf Mitteilung der
geistlichen Behörden von den oberen Schulbehörden an
die Lehrer zur Nachachtung verkündet werden,
wenn die Verfügungen nichts mit den allgemeinen
Schulordnungen Unvereinbares enthalten (El -U . -Ges.
8 22 Abs . 4 und 8) .

Der Religionsunterricht ist nun seinem Wesen nach
gänzlich verschieden von dem Unterricht in den anderen
Schulfächern. Er ist nicht blos Vermittelung von
Kenntnissen , sondern er ist wesentlich Erziehung,
Seelsorge , weil er eine sittlich-religiöse Be¬
schaffenheit der ganzen Persönlichkeit des Schülers
erzielen und den Schüler in das praktische religiöse
Leben cinführen soll. Demgemäß ist der Religions¬
unterricht ein integrierender Teil der
Seelsorge und in Berücksichtigung dieser Tatsache
behandelt ihn auch folgerichtig das badische Staats¬
recht als „ öffentliche Ausübung einer kirchlichen
Funktion " (Joos a . a . O . , S . 498) . Es anerkennt,
daß die Geistlichen und die (gemäß 8 22 Abs. 2 El . - U .-
Ges. ) sic unterstützenden Schullehrer , bei welchen
letzteren (8 26 Abs. 3 El .-U .- Ges .) ebenfalls die
Kirche allein über die Befähigung zur Erteilung
des Religionsunterrichtes entscheidet, den Religions¬
unterricht nur kraft bischöflicher Senk¬
ung erteilen können (vgl. Joos a . a . O . , S . 496
Ziff . 4) , welche nach kirchlichen Gesichtspunkten auch
jederzeit wieder zurückgezogen werden kann .

Es tritt Äso (JooS a . a . O . , S . 493 Ziff . 1) „ für
die Erteilung des Religionsunterrichtes neben die
demStaatevorbehalteneLeitungdes
öffentlichen Unterrichtswesens die
Mit wirkungeinesaufseineni eigenen
Gebiete wesentlich unabhängigen
Faktor s "

, der Kirche , welche (Ges . v . 9 . Okt . 1860
8 7) das gesetzlich anerkannte Recht hat , ihre Ange¬
legenheiten — zu deueu also der Religionsunterricht
sowohl nach der Natur der Sache als nach dein Gesetz
gehört — frei und selbständig zu ordnen und zu ver¬
walten.

Aus dieser gesetzlichen Lage der Dinge ergibt
sich naturgemäß und notwendig eine Schranke siir die
Möglichkeit , die im Verordn ungs wege unter
dem Titel „Schulordnung " für den weltlichen
Teil des „ Unterrichtsbetriebes" erlassenen Vor¬
schriften ohne weiteres auch auf den Betrieb des Re¬
ligionsunterrichtes anwendbar zu erklären. Die
Klausel, daß die Kirche die bestehende Schulordnung
zu achten habe , kann nicht den Sinn haben , sie müsse
sich solchen Verordnungen , welche für den „ Un¬
terrichtsbetrieb" staatlich erlassen werden, auch dann
unterwerfen , wenn diese Verordnungen die gesetzliche
Freiheit und Selbständigkeit der Kirche in Besorgung
des Religionsunterrichtes zu beschränken geeignet und
mit dem eigenartigen Wesen und den Bedürfnissen des
Religionsunterrichtes nichk zu vereinbaren wären .
Jener Klausel einen solchen Sinn beilegen , hieße dem
Gutdünken von Staatsbehörden anheimgebcn, was
doch im Gesetz ausdrücklich der Kirche gewahrt uud
jenem Giltdüukcn entzogen ist. Es niuß nlfo hier
daran festgehalten werde » , daß wie den Kirchen ihre
Besorgung des Religionsunterrichtes zusteht unbe¬
schadet der einheitlichen staatlichen Leitung des Unter-
richtslvesens und der Unterrichtsanstaltcn , so auch dem
Staate diese Leitung , die Erlassung von Schulord¬
nungen nur zustehen kann u n b e s ch a d e t d e s n a-
t ü r l i ch e n und g e s e tz l i ch e n R e ch t e s der
KirchenaufBesorgungdesReligions -
unterrichtesn achsein erEigenart und
nach kirchlichen Grundsätzen und Ge¬
sicht s p n n k te n und Bedürfnissen . Es
könnte sonst nicht mehr die Rede davon sein, die Kirche
stehe als „ ein auf seinem Gebiete wesentlich unab¬
hängiger Faktor " neben der staatlichen Leitung des
öffentlichen llnterrichtswesens . Eben weil man sich
dieser gegenseitigen Stellung und der daraus abfol-
genden Beschränkung für die Regelung gewisser Ma¬
terien im Verordnungs - und Verwaltungswege be¬
wußt war , erschien (wie Joos S . 493 Ziff . 1 hervor¬
hebt) bei der Neuordnung des elementaren Unter-
richtswesenS 1968 die gesetzliche Feststellung ver¬
schiedener Punkte geboten , welche biS dahin bloß im
Berordnungswege geregelt gewesen w»iren .

Jedenfalls kann also daraus , daß z . V . über das
Verhalten der Lehrer und Schüler in Beziehung auf
die Ausübung des Lehranites, über die Einrichtungen
für den Unterricht, über Lehrmittel (vgl. Joos a . a . O.
S . 368) staatlicherscits in der „ Schulordnung " Be-
stimnmngen getroffeil werden müssen und getroffen
die in ihrer Komik und grotesken Zustutzung höchst inter¬
essanten Häusernaine» kennen . Die Brauckbarkeit für die
verschiedenen Zlvecke lvird erhöht oder bester erzielt durch
eine möglichst praktische Einrichtung : die Uebcrsichtlichkeit.
Der eigentliche Text bringt die Häuser nach der alphabeti¬
schen Reihenfolge der Straßen und nach der gerade»» und
ungeraden Numinerierung der letzteren . Bei jedem Haus
werden die ehcncaligeii Minen , der frühere Bestand, falls
er im Laufe der Zeit durch Parzellierung eiiies einheitlichen
Gebäudes in verschiedene Wohnstätten oder durch Zusain-
menleguiig verschiedener in eine einheitliche sich verändert
hat , ferner die einzelnen Hausbesitzer bis zrun Anfang des
16. Jahrhunderts , vielfach init Angabe ihrer Berufsstell¬
ung und dem Betrag der Grundsteuer , verzeichnet . Eine
leichte Orientierung erinöglichen die acht ganze Bogen
füllenden, über»»us sorgfältig und eingehend gehaltenen
Register am Schluffe des Bandes , welche die in Betracht
komuienden heutigen Str »»ßen , die Häuscrnamen und die
erwähnten Orte und Personen enthalten . In einer aus¬
gedehnten fachinäniiischei » Einleitung spricht sich der Be¬
arbeiter . Herrn. Flau » in . in dankenswerter Weife über
die Quellen des HäuscrbucheS sowie über die Entwickelung
des HerrfchaftsrcchteS aus . In » Titel gibt sich das „Häuser-
buch" als Fortsetzung des von Poiusignor» herausgegebenen
Straßenbuches zu erkennen ; seine ganze Anlage lveicht aber
nicht unerheblich davon ab , im Jntereffe der inhaltlichen
Fülle wie der übersichtlicheren Gliederuirg. Während dem
Poinsignon '

schen Büchlein der Stadtplan von» Jahre 1888
augehängt ist, enthält die neue Publikation «ine muster¬
hafte Reproduktion desjenigen von 1686 , an Zuverlässig¬
keit uud Klarheit dem erstereu weit überlegen. Das Wort,
»nit dein Dr . Albert sein Vorwort beschließt , wird somit
jeder, der das neue Werk in die Hand nimmt , »nit Freu¬
den unterschreiben: „So kann sich Freiburg mit dein Stra¬
ßen - und Häuserbuch , den zwei Teilen der Geschichtlichen
Ortsbeschreibung, eines Werkes rühinen , wie es außer ihm
wenige deutsche Städte besitzen dürften : eines hervorragen¬
den Denkmals heiinischcr Kultur , eines zuverlässigen Füh¬
rers durch eine » großen Abschnitt seiner reichen Vergangen¬
heit, wie sie in der Sprache Dieses und jenes Zeitalters aus
jedcnl Hause der Altstadt spricht .

"

werden, weil sie für den weltlichen Unterrichtsbetrieb
notwendig sind, nicht folgen , daß der staatlichen
Lchulbehörde die Regelung der betreffenden Dinge
auch für den Religionsunterricht zu
komme, und daß jene wesentlich aus dem Be¬
dürfnis des weltlichen Unterrichtes heraus geschaffenen
Vorschriften auch für den Religionsunterricht ver-
pflichteten .

Den geistlichen Oberbehörden steht, wie erwähnt,
die freie und selbständige Aufstellung des Religions-
lchrplanes zu . Ein Lehrplan bestimmt aber
nicht bloß die Ziele der Unterweisung, sondern wesent¬
lich und vorzüglich auch die Mittel und Wege zu deren
Erreichung nach der Eigenart der Gegenstände. Es
kann also unmöglich der staatlichen Schulbehörde die
Entscheidung über das „Verhalten der Lehrer und
Schüler in Beziehung auf die Ausübung des kirchlichen
Religionslehramtes , über die Lehr- und Hilfsmittel
des- Religionsunterrichts u . dgl . zustehen , ohne jenes
Recht der Kirchenbehörden lahm zu legen , sie der staat¬
lichen Schulbehörde in entscheidenden Fragen zu un¬
terstellen .

In Dingen, welche ein Zusammenwirken von Staat
und Kirche erfordern , wie es die Fragen der Schul¬
ordnung zweifelhaft sind , soweit sie das Gebiet der Re¬
ligion berühren , ist gewiß eine gegenseitige Verständig¬
ung stets der richtige Weg . Es ist mißlich , wenn von
einer Seite ohne zwingende Veranlassung in solchen
gemischten, ineinander greifenden, nicht scharf ab-
grenzbaren Sachen im Verordnungswege ohne vor¬
herige Verständigung Bestimmungen mit der Absicht
getroffen werden, den kirchlichen Teil einfach zur Un¬
terwerfung anzuhalten . Man hat im Jahre 1868 und
m: ch später die Entwürfe der Schulordnung den
Kirchcnbehörden beider Bekenntnisse regierungsseitig
initgeteilt . Wenn dies bei den neuesten Aenderungen
der Schulordnung , wie es allen Anschein hat und auch
in der Presse behauptet wurde, nicht ebenfalls ge -
scheben sein sollte, so ließe das wohl um so niehr einen
Schluß auf das Vorhandensein von Anschauungen über
die Stellung der Kirche in Bezug guf das Schulwesen
zu , welche im Gegensatz zu den gesetzlich festgelegten
Grundsätzen ständen und daher unerguickliche Aus¬
sichten für die Zukunft eröffneten.

III .
Auf der vorstehend gewonnenen Grundlage sind

nun die für die Kirche bedeutsamen Aenderungen der
Schulordnung nach der Ministerial -Verordnung vom
30 . September v . Js . zu würdigeu.

F 40 der Schulordnung lautet in der neuen
Fassung :

„Die Gründung vün Vereinen zu irgend welchem
Zwecke unter den Schülern , der Beitritt der Schüler
zu bereits bestehcuden Vereinen und die Veranstaltung
oder Vornahme von Sammlungen unter den Schülern
für irgend einen Zweck sind nicht stattliaft ; desgleichen
ist die Verwendung von Schülern zur Verbreitung von
Druckschriften für Zwecke , welche die Schule nicht be-
rübren , sowie die Verteilung von Büchern und Bildern
an dieselben außer mit Genehmigung der Oberschnl -
behörde oder in deren Anstrag untersagt .

Das Fettgedruckte ist der Zusatz , welchen 8 40 un¬
ten »» 30 . September 1902 erhalten hat . Wir brauchen
nicht zu fürchten , berichtigt zu werden, wenn wir sagen ,
daß dieser Zusatz auch als für den Religionsunterricht
gellend gewollt ist .

8 40 beschränkte schon in seiner bisherigen Fassung,
soweit sic sich auf Teilnahme der Schüler auch an reli-
giösen Vereinen bezieht , die Entfaltung des religiösen
Lebens. Zur Entwickelung und Auslegung des Ver¬
botes, die Schulen zur Verbreitung von Druck¬
schriften zu verwenden , sei angeführt , daß ein
Erlaß Gr . Oberschulrats voin 6 . Jan . 1864 (Ver¬
ordnungsblatt 1 Gr . Oberschulr. 1864 , S . 2) die
„ Verbreitung von Flugschriften und Zeitungen in
der Volksschule" als unstatthaft bezeichnete, daß die
ministeriell erlassene Schulordnung von» 23 . April
1869 ( Ges. u . V . -Bl . S . 73) über diesen Gegenstand
keine Bestimmung enthielt, daß aber die Blckantnmach-
ung des Obcrschulrats vom 18 . März 1874 (V .-Bl .
d . Oberschulr. S . 40) klar aussprach, was in der be¬
sprochenen Hinsicht verboten sei : die mißbräuchliche
Benützung der Unterrichtserteilimg und der Schüler
zur Verbreitung von Druckschriften , gedruckten
Wahlzetteln, Flugschriften, Zeitungen nslv . i ni
I nt eresse der politischen Partei¬
agitation . Wir glauben keinem Widerspruch zu
begegnen , wenn wir dieses Verbot als gerechtfertigt
und namentlich auch dem Religionsunterricht gegen¬
über rcchtswirksam anerkennen, da es Dinge unter¬
sagt , welche nun einmal nicht in die Schule gehören .

Von einem Verbot jedoch der Verteilung von Bil¬
dern oder Büchern a n die Schüler ist bis zum 30 . Sep¬
tember 1902 in keiner Schrllordnung die Rede , ebenso-
wenig von einem Zensurrecht des Oberschulrates über
Hilf?- uud Lehrmittel für den Religionsunterricht .
Es ist Sache der geistlichen Behörde, die Mittel
zu bestimmen , durch welche der Religionsunterricht
als Unterweisung in der kirchlichen Lehre und Er¬
ziehung zu»n praktischen religiösen Leben wirksam und
fruchtbar zu machen ist. Der dem Oberschulrat hin¬
sichtlich seiner seelsorgerlichen Dieustführung , auch so¬
weit die Erteilung des Religionsunterrichtes dazu ge¬
hört , nicht unterstehende Geistliche kann nicht ver¬
pflichtet werden, für Interna des Religionsunter¬
richtes die Approbation des Oberschulrates einzuholen.
Es ist Sache der g e i st l i ch e n Oberbehörde, dafiv
zu sorgen , daß in der Wahl der Hilfsmittel für den
Religionsunterricht Ungeeignetes nicht zugelasien
wird , und der « taat wird höchstens verlangen können ,
daß die geistliche Behörde hier angemessene Vor¬
kehrung, bezw . Reinedur schaffe .

Nach der Lage unserer Gesetzgebung ist die Aus-
dehnung des besprochenen Zusatzes zu 8 40 der Schul¬
ordnung auf die ReligionSlehrer unzweifelhaft
u n st a t t h a f t und r e ch t s u n w i r k s a ni . Sie
wird aber auch von niemand begriffen werden ,
da sicher niemand einsieht , weshalb der Geistliche kirch¬
lich einwandfreie Bilder und Schriften ohne Spezial -
Ermächtigung des Oberschulrats an seine Schüler und
Pfarrkinder nicht soll verschenken dürfen , wo jeder
Beliebige dies tun kann — oft zum Nachteil von
Religion , Sittlichkeit, Staatsautorität und Schön-
heitsgcfühl. Es ist um so weniger begreiflich , da
8 33 der Schulordnung in der neuen Fassung, »ms den
wir noch kurz zurückkommen werden, int Interesse der
Weckung und Pflege des Sinnes für das Schöne sogar
die Anbringung von Bilden » an den Schuttvänden
ohne Vorbehalt vorgängiger Geiiehinigung deS Ober-
fchulrates empfiehlt . Die Geistlichkeit wird dieser
Bestimmung gegenüber eine durchaus einheitliclie ,
grundsätzlich ablehnende Haltung einnehmen müssen .

Sie tvird aber auch »nit peinlicher Sorgfalt —■ w >k
schon bisher — darauf achten , daß nur Einwandfreie »
den Kindern in die Hände gegeben wird.

Der Schlußsatz des ersten Absatzes des 8 49 der
Schulordnung hatte bisher den Wortlaut :

„Eine Beeinträchtigung des Unterrichts durch den
Besuch des Gottesdienstes ist tunlichst zu vermeide» .

Die neue Fassung lautet :
„ Eine Beeinträchtigung des Unterrichts durch de»

Besuch des Gottesdienstes oder den Beizuü
der Schüler zu sonstigen kirchlich ^
Feiern und Veranstaltungen wäh '
rend der Unterrichtszeit ist u n ft a ‘ r*

h a f t .
"

Eine Bekanntmachung des OberschulratS
Schmälerung des Schulbesuches durch Verzug de»
Schulkinder zu kirchlichen Feierlichkeiten betr.

" vom
30 . Mai 1876 (Verordgsbl . d . Gr . Oberschulr »̂

1876 Nr . 8, S . 62) ist der Vorläufer dieser
stimmung ; es ist aber beachtenswert, daß bei dieser M-
kanntmachung sowohl als bei der Fassung der S «»1'
ordnung vom Jahre 1894 die Tatsache Berücksichtig
ung fand, daß es Fälle gibt, in denen Lehrer i»ll,
Schüler bei kirchlichen Feiern innerhalb der Schulz»
nicht entbehrt werden können .

Die Frage , ob „Beizug der Schüler " nur den § »>»
habe , daß alle Schüler g e m e i n s a m zu kftv
lichen Feiern während der Unterrichtszeit nicht beiß^
zogen werden dürften , oder ob auch der Beizug ein - ,
zelncr Schüler (als Ministranten ) unstatthaft st»' Ir
solle, ist in dem Sinne bejaht, daß beides unzulä!»4
sei . Damit ist es vielerorts überaus erschwert , ,1

»
unmöglich , Beerdigungen und Trauungen mit Feil»
der hl . Messe während der Schulstunden abzuhafte »-
Ein persönliches Interesse des Pfarrers nM
hier kaum einmal berührt sein . Umsomehr werde»
die religiösen Interessen ganzer Gemeinden uni dg
rüber hinaus weiter Kreise der Bevölkerung von dg
Besttminung hart getroffen, welche die Interessen dc»
Schule in so nachdrücklicher Weise als allein ausschlag
gebende behandelt. Freilich ist das letztere nur dg
kirchlichen , religiösen Interessen des Volke»
gegenüber der Fall . Denn die neue SchulordmU »!
vermehrt die Ferien und gestattet in 8 i7 , einzeln
Schüler in sehr »veitgehenden » Matze (für eimeu»
Stunden eines einzelnen Tages durch den St »» '
denlchrer, für einen ganzen Tag durch den Klasse »'
lehrer , bis zu acht Tagen durch den Vorsitzenden dg
Ortsschulbehörde) beliebigen sonstigen Interesse»
zur Verfügung zu stelle» .

Gegenüber dieser »»» das Volksleben tief einschne;-
denden Bestimmung wird man sich in geistlichen Krtt-
sen am besten in der Weise verhalten , daß man,
weit es vom Geistlichen abhängt , die weitgehendste
Rücksicht auf die Interessen der Schule nimmt , in also»
den Fällen , wo das Interesse der Gemeinde oder ei » '
zelner Volkskreise die Abhaltung eines Gottesdienste »
oder einer Feier während der Unterrichtszeit verlangst
den Interessenten anheimgibt, Organist und Mi >U"
stranten zu beschaffen und so dem Geistlichen die Ab¬
haltung des Gottesdienstes zu ermöglichen . T-e»
Geistlichen trifft dann kein Odiuin . Der L ehret -
Organist nämlich soll nach der Verord »»u»»q dg
Ministeriums der Justiz vom 31 . Dezember 1902, dg
Besorgung des Organisten - und Vorsängerdienstel >
durch Dolksschullehrer betr . (Ges . u . Verordn . -W -
1003, Nr . 2 , S . 86 f .) nur in dringend » »
A »i s n a h m e f ä l l e n den Unterricht aussetze»
dürfen , „wenn die Versehung des kirchlichen Neben '
dienstes nach Lage der besonderen Verhältnisse obig
Aussetzen des Unterrichts nicht ausführbar erscheinst -
Auch dieses Zugeständnis wird wohl nur aus der Er¬
wägung heraus gemacht sein , daß ein absolutes Verbot
die Uebertragung des Organistendienstes an Lebrg
in Frage stellen müßte. Welches diese besonderen Ver¬
hältnisse sind , läßt sich nicht a priori feststellen-
Jahreszeit , berechtigte Ortsgebränche, außerordent¬
liche Erciariisse usw . bedingen solche . Jeden ^- lls kan»
es nicht Sache des Organisten sein, fekbft

" ndig be¬
stimmen zu »vollen , ob ein dringender Ausnahme !»»
vorlicge oder nicht . Ebenso wird der Geistliche
Entscheidung über die Dringlichkeit des Falles ni »!'
allein treffen, sondern, wo diese nicht an sich in w"
Augen springend ist , »»» erster Linie den Inter¬
essenten a n h e i »n g e b e r», die Auffassung, dg
ein dringlicher Ausnahmefall vorliege, geltend S»
machen unter Hervorhebung, daß er seinerseits K
jedem Entgegenkommen wie bißber bereit sei . Davo>
darf allerdings nickt das Mißverständnis erweckt wor¬
den , ols ob inan die innere B e r e ch t t g u n »
der besprochenen Bestimmung anerkenne : diesc-d^
kann nur als ä u ß e r e T a t s a ch e in Betracht kom¬
men , welche den Geistlichen unter Umstanden in g
faktische Unmöglichkeit versetzt, seinerseits de »
Leuten so eritgegeuzukommen , wie sie eS wünschen- y

In dem § 49 ist bei der Neufassimg d e r A b s a b
in Wegfall gekommen , welcher die Lehrer 3»^
A i» f s i ch t s f ü h r n n g i m S ch ü l e r g o t t « ».

'
dienstc verpflichtete . Soweit ein Lehrer nicht selb»
ein Interesse an dem religiösen Leben der Kinder »»!
deren Aufführung in der Kirche nimmt , wird w»
ein Zwang nichts Gutes stiften . Vergehe »» und gr»»
Ungehörigleiten der Sckmler außerhalb der Scksgj
insbesondere auch in derKirche , welche als Ue -o ,
trctunq der den Schülern in den sog . „Schulgesetz^ ,
(den örtlichen Schulordnungen für die Schüler) aw
erlegten Pflichten erscheinen , könne» aber nach § ' “
der Schulordnung von dem Klassenlehrer, dem erl> tz
Lehrer oder der Ortsschulbehörde niit Strafe ^
werden. Es wird sich empfehlen , gegebene»»^ -
hiervon Gebrauch machen zu lassen . ,

Wir haben bereits die Vestinnnnng »n 8 33 ßü
'
f - }

Abs . 3 erwähnt , welcher empfiehlt, „wo die Mittst !
, ^gestatten, durch Anbringen künstlerisch g u G (

dem Fassungsvermögen der Kinder angepaß:
Bilder den Sin nfürdasSchone zu wgund zu pflegen"

. Gegenüber dieser Besttnn»» Z
und der weiteren »n 8 33 Ziff . 3 über die Einriw» ^
von Schülcrbibliotheken wird der
Anlaß nehmen , darauf zu achten, daß hier
Zweifelhaftes oder konfessionell Verletzendes in tz,,
und Schrift ausgeschlossen bleibt. Wird entgvĉ .
einem Einspruch derartiges nngeschafft , so wird ‘ „
bald der Beschwerdeweg zu beschre »
sein. sei»

8 17 Ziff . 3 verpflichtet den Klassenlehrer. ..^
Geistlichen von Bewilligung eines Urlaubs anj &jjj sich
jeweils rechtzeitig zu verständigen. Handelt
nur um Freigabe einer Religionsstunde für tz ,z<
Schüler , so ist natürlich daz »» nur der ReftS
lehrer (8 17 Ziff . 1 ) zuständig.



§ 81 bestimmt : „Kinder, welche wiederholt die
Schule versäumen, oder der Auflage des
Lehrers , zu einer für sie sonst schul¬
freien Zeit zur Strafe in den Unter¬
richt zu kommen , nicht Folge leisten ,
kann der Bürgermeister mittelst polizeilichen Zwanges
in die Schule verbringen lassen .

" Das Gesperrte ist
Zusatz vom 30 . September v . Js . Es gibt auch dem
Religionslehrer die Möglichkeit , die bürgermeisterliche
Exekution in Anspruch zu nehmen.

Damit haben wir die hauptsächlichsten , für Geistliche
wichtigen Punkte der Neufassung der Schulordnung
besprochen .

Die Bcstinrmungen der § § 40 und 49 sind in ihrer
Heuen Fassung, wie man auch bei nüchternster und-
fchulfreundlichster Beurteilung sich leider sagen must,
nicht vom Wohlwollen und Verständnis für die Kirche
und das religiöse Volksleben eingegeben und ver¬
langen Milderung , wenn nicht allenthalben Verwirr¬
ung und große Aufregung entstehen sollen . Sie
lassen auf Einflüsse und Anschauungen schließen,
welche dem heute mehr als je notwendigen Zusammen¬
wirken von Staat und Kirche auf dem Gebiete des
Unterrichts und der Erziehung der Jugend nicht
forderlich find . Man wird auf kirchlicher Seite Alllaß
haben, die Anzeichen einer solchen Strömung unver-
ruckt im Auge zu behalten, da kein Zweifel darüber
obwalten kaiin , wohin dieselbe treibt .

Gemeinderatsffebühren und Feuer¬
versicherung .

Man schreibt uns : , , . .
Bis zum 1 . Januar 1902 war gesetzlich vorgeschrieben ,

baß zuerst der Antrag gemeinderätlich geprüft und mit der
Zulässigkeitsbescheinigung versehen werden mußte, bevor
eine Versicherung abgeschlossen, also eine Polize gefertigt
werden durfte. Die Gebühren dafür im Höchstbetrage von
3 Mark wurden von den meisten Gemeinden bei den Ver¬
sicherten direkt eingezogen , iveil es vorgeschrieben war daß
der Versicherte diese Gebühr zu entrichten habe .^ Stur
wenige Gemeinden, hauptsächlich die größeren « tadte,
* aben die Gebühr von den Agenten, der den Antrag zur
Prüfung einreichte , bei Zurückgabe des genehmigten An¬

trages erhoben und dieser hat sie dann wieder von den be¬
treffenden Versicherten bei Aushändigung der Polize mit
den Prämien und den übrigen Kosten einziehen können .
Das war ein Entgegenkommen der Gemeindevertvaltung
gegenüber, verpflichtet dazu aber waren sie nicht . Die
Generalagenten haben nur dann an ihrem Wohnsitze Ge¬
bühren vorschüßlich bezahlt, wenn sie selbst eine Versicherung
erivorben haben . Die Gesellschaften aber haben niemals
Gemeinderatsgebührcn bezahlt. Mühten sie diese bezahlen,
dann würden sie natürlich auf die Prämie geschlagen .

Durch Reichsgesetz wurde diese vorgängige Prüfung auf¬
gehoben und nur eine polizeiliche Ueberwachung gestattet.
In Baden aber wurde durch Verordnung die gemeinderät-
liche Nachprüfung eingeführt , welche im Gesetz gar nicht
begründet ist. Zu diesem Behufe muh der vertrag¬
schließende Generalagent ( nicht Agent) von dem Ab¬
schluß eines jeden Versicherungsvertrages, sowie von
tzlcnderungen dem betr. Bürgermeisteramt Anzeige erstattenund durch Ministerialvcrordnung vom 27. August 1902
Wurde wieder eine , aber jetzt mehr als dreimal so hohe Ge¬
bühr bis zu 10 Mark festgesetzt mit rückwirkender Kraft
für die seit dem 1 . Januar 1902 abgeschlossenen Ver¬
sicherungen und Acnderungen. Mer weder im Gesetz noch
in der Vollzugsvcrordnuiig dazu steht, wer diese Ge¬
bühren zu bezahlen hat . Nur im Ministerialerlatz vom

hc
P

30. September 1902 wird gesagt, daß sie von dem zur An¬
zeige Verpflichteten, also regelmäßig dem Agenten zu ent¬
richten sei ( der Anzeigepflichtige ist aber der Generalagent )
und im Ministcralerlah vom 1 . Dezember 1902 wurde an-
hcimgegeben , die Gebühren wieder beim Versicherten zu
erheben . Das muh der Generalagent wie der Agent
natürlich, denn er selbst kann sie nicht tragen , weil diese
Gebühren weit mehr betragen als sei » Einkommen. Aber
warum werden denn nicht gleich die Gemeinden angewiesen,
durch ihre besoldeten Diener die Gebühren direkt bei den
Versicherten zu erheben , denn diese sind doch die Antrag¬
steller und Veranlasser. Aber das wollen die Gemeinden
nicht, weil sie wohl selbst fühlen, dah die Gebühren zu
hoch und nicht verdient sind und das Odium vermeiden
wollen , als ob sic die Versicherung verteuerten. Der Ge¬
neralagent aber , dem die Rechte der Gemeinde nicht zur
Seite stehen, kann sehen, Ivie er zu seinem Gelde kommt .

Aus den gleichen Gründen mühte der Gendarm eine
Gebühr bezahlen , wenn er eine Anzeige erstattet und da¬
durch die Tätigkeit der Behörden veranlaht .

Früher hat der Agent mit dem Antrag die Bescheinig¬
ung über die Zulässigkeit der Versicherung und dem Kostcn-
ansatz vor dem Vertragsabschluß erhalten ; jetzt aber ver¬
langen verschiedene Gemeinden ( Städte ) ans dem ganzen
Lande, vielleicht ein halbes Jahr nach Abschluß des Ver¬
trages die Gebühren von dem Generalagenten in Karls¬
ruhe, der die Anzeige zu erstatten hat , sogar per Nachnahme
gleich über einige hundert Mark auf einmal , ohne eine Be¬
scheinigung darüber auszustellen, ob und welche Versicher-
ungsanträgc geprüft und welche Gebühren angesetzt worden
sind , statt wie früher vom Versicherten oder Agenten, der
die Versicherung vermittelt hat . Und das ist ein ganz ge¬
waltiger Unterschied . Dadurch wird den Generalagenten
ohne Gegenleistung eine ungeheure Mehrarbeit aufgeladcn.
sie werden zu Dienstleistungen herangezogen, für die sie
nicht da sind .

Die meisten ( kleineren ) Gemeinden des Landes, und
das mutz rühmend anerkannt werden , sind selbst so ein¬
sichtig und erheben ihre Gebühren bei ihren Versicherten
und Gemeindeeinwohnern direkt , weil sie doch noch so viel
praktischen Sinn haben und sich sagen , dah diese Art der
Erhebung bedeutend einfacher und billiger ist, als wenn
sic das Geld in Karlsruhe anfordern und der in Karls¬
ruhe wohnende Generalagent dasselbe aus dem betr . Ort
sich schicken lassen und dann wieder in denselben Ort , auö
dem er es geholt hat , zurücksendcn muh.

Früher erhielt der Gemeinderat den Antrag mit den
detaillierten Versicherungsbeträgen der einzelnen Gatt¬
ungen. Da war eine Prüfung eher möglich . Dessen nn-
gcachtet konnte aber eine Kontrole nach den sich mit den
Erfahrungen der Praxis deckenden Ausführungen der
Herren Geheimerat Lewald, Frhr . v . Reubronn und Kom¬
merzienrat Krafft in der ersten Kammer gar nicht ausge¬
übt werden , sondern sie war nur eine Förmlichkeit ohne
praktischen Wert und führte nur zu unnötigen Schreibereien.
Heute tvird dem Gemeinderat nur die Gesamwersicherungs-
summe aufgegeben und da ist eine Kontrole noch viel
weniger möglich . Da diese auch weder im Interesse der
Versicherten , noch viel ioeniger aber in denrjenigen der Ge¬
sellschaften oder deren Generalagenten und Agenten, son¬
dern, wie die Begründung zum Gesetz ausdrücklich ganz
richtig sagt, nur aus Gründen des öffentlichen Rechts , aber
auch aus fiskalischen Gründen , im Interesse der Steuerver¬
anlagung erfolgt und kein Mensch dafür dankbar ist, weil
die Verpcherung dadurch nur erschivert und verteuert wird,
so kann man es den Generalagenten nicht verdenken , dah
sie gegen diese Auflage protestieren und nicht nur bestreiten,
Latz sie die Gebühren schuldig sind , sondern die Reckitmähig -
keit der Gebührenerhebung überhaupt bestreiten und hier¬
über gerichtliche Entscheidung herbciführen, denn das ge¬
schieht nicht nur in ihrem eigenen Interesse, sondern viel
mehr noch im Interesse ihrer Versicherten, weil diese schließ¬
lich die Gebühren doch bezahlen müssen , wenn die Klage

auch in der zkveitcn Instanz abgetviesen werden sollte . Das
Publikum hat daher selbst das größte Interesse , diese Be¬
strebungen zu unterstützen .

Früher war eine Gebühr bis zu 8 Mark noch gerecht¬
fertigt , weil der Abschluh eines Versicherungsvertrages von
der vorgängigen Genehmigung abhängig war und der Rat -
schreibcr die ganze Polize eintragcn mutzte . Heute ist sie
cs nicht mehr, weil der Vertragsabschlutz von der gcmeinde -
rätlichcn Genehmigung nicht mehr abhängig ist und der
Ratschreiber nur noch eine Linie und die Gcsamtversicher-
ungssumme einzutragen hat und dafür soll jetzt eine mehr
als dreimal so hohe Gebühr wie früher bis zu 10 Mark ent¬
richtet werdenI Kein anderes Land hat eine derartige
Kontrole »nd Besteuerung. Früher konnte die Gebühr in
der Tat als nmtzig bezeichnet werden . Wenn aber in der
BezirkSratssitzung voni 20. er. von dem Herr» Vorsitzenden
die heutige Gebühr sogar als sehr mätzig bezeichnet wurde,
so kann das auher ihm wohl inemand finden. Schon bei
00 000 Mark Versicherungssumme muh der Höchstbetrag
mit 10 Mark und 40 Pfg . Ratschreibcrgebühr, ja sogar noch
10 Pfg . Zustellungsgebühr bezahlt werden und wenn z . B.
eine Firma bei 8 Gesellschaften versichert ist, so sind , wie
es tatsächlich wiederholt vorgekoinmen ist, die Gebühren
achtmal, also im gmizen 83 .20 Mark verlangt worden,
trotzdem gar keine Prüfung , sondern lediglich ein einfacher
Eintrag stattgefunden hat . Befinden sich aber Versicher -
ungsgegcnftände in mehreren Gemeinden, so werden T mal
83 .20 Mark erhoben .

Halbe Gebühren werden angefordert :
1 . sobald jemand in eine andere badische Gemeinde

zieht, auch wenn er kurz vorher in seinen , früheren Wohn¬
ort die vollen Gebühren entrichtet hat ; früher kostete das
20 Pfg . ; jetzt kommen zur Gebühr noch Portokojtcnl

2 . für Nackjversichcrungcn während der Versicherungs¬
dauer , aber nicht , wie man billigerweise annehmen dürste,
von der Nach- , sondern von der ganzen Verstcherungs-
sunime; früher wurde eine kleine Gebühr von der Rack>-
versicherungssummcerhoben;

3 . für Verlängerungen von Versicherungen, welche 10
Jahre bestanden habe » ; früher kostete daS 20 Pfg . ; ist aber
zugleich eine Erhöhung der Versicherungssummedamit ver¬
bunden, dann wird jetzt die ganze Gebühr berechnet ( die
halbe für die Verlängerung und die halbe für die Nachver¬
sicherung ) . also die reinste Gcldmachereil

Diese vielen Gebühren sind, wie vorstehend nachgcwicsen .
unverdient und ungerechtfertigt, tvcil ihnen keine Gegen¬
leistung gegenüber steht ; sie bilden vielmehr mir eine nutz¬
lose Belästigung , Erschwerung und Verteuerung der Ver¬
sicherung für den vorsichtigen Staatsbürger und erregen
daher auch im ganzen Laude die größte Unzufriedenheit.

Es wurde, um zu beweisen , daß die Kontrole rin In¬
teresse der Gesellschaften erfolge, ein Fall angeführt , dah
ei» Landmann , der erst geheiratet , Grundstücke und Fahr¬
nisse übernommen hatte, 1600 Mark versicherte . Er hatte
nämlich gleich diejenigen Gegenstände mit versichert , welckie
er als junger Anfänger in der wichsten Zeit anzuschaffen
hat . Der Gemcinderat erstattete beim Bezirksamt An¬
zeige, datz dieser Mann nur für 2500 Mark Fahrnisse besitze
und di« nachgefolgte Untersuchung hat dies natürlich be¬
stätigt . Wenn er also inzwischen abgebrannt wäre, meinte
der Herr Vorsitzende , hätte die Gesellschaft die ganze Ver¬
sicherungssumme mit 4000 Mark bezahlen müssen ? Die
Kontrole habe also die Gesellschaft vor Schilden beivahrtl
Wenn zur Beurteilung Berufene eine derartige Ansicht,
welche mit dem in den Gesetzen aller Länder zum Ausdruck
gebrachten , in den Kammern wiederholt dargelegten, in der
Begründung zum neuen Fahrnisversicheruiigsgesetzausge-
fikhrten und in den bei alle » Gesellschaften gleich lautenden
allgemeinen BcrsichernngSbedingungen niedcrgelegten
Fundamentalgrundfatz der Feuerversicherung, dah ein« Ver¬
sicherung zu keinem Gewinne führen darf , sondern datz mir
diejenige » Gegenstände event. pro rata entschädigt werden
dürfen, welche am Tage des Brandes vorhanden ivaren und

verbrannt oder beschädigt worden sind und datz nur der
Wert vergütet werden darf , melden die Gegenständ« mit
Tage des Brandes hatten , in dinmetralrm Gegensätze stehen,
öffentlich äußern , waS soll dann der Laie denken und tunk
Die Verbreitung einer derart irrigen Ansicht von der Stelle
aus , von der sie erfolgte, ist viel mehr geeignet zur Brand¬
stiftung zu reizen, als eine momentan« Ueberversicherung .
Wenn die Versicherungssumme ausbezahlt werden müßte,
daun wäre inan vor Brandstiftungen gar nicht mehr sicher
und versichern könnte überhaupt niemand mehr, weil längst
alle Gesellschaften bankerott wären . Die Gesellschaft »!
haben ihre eigene Kontrole und regulieren die vorkommen¬
den Brandschäden geniäß den gesetzlichen Bestimmungen
und allgemeinen Versicheru »gsbedingungen ; die gemeinde- ^
rötliche Kontrole aber haben sie noch nie gebraucht und
brauchen sie auch nicht, weil diese vor Brandstiftungen und
llebervorteilungen doch nicht schützt . Der oben erwähnte
Landmann ist nun durch daö Eingreifen des GcmemderatS
gezwungen, die in nächster Zeit während der Dersicherungs-
dancr anzuschaffenden Gegenstände, wenn er gedeckt sein
will, jedesmal nachzuversichern , wofür er jedesmal die
halbe Gebühr für die ganze Versicherungssumme bezahlen
mutz . Eine weitere Annehmlichkeit der neuen Verordnung.

Die weiter« Frage , lvaruin di« Generalagenten die Ge¬
bühren nicht bezahlt, nicht i » die Polizen gesetzt und von
den Versicherten wieder erhoben haben , ist damit beant¬
wortet. daß sie die Gebühre» nicht schuldig sind , noch nie
bezahlt haben und dah sie dieselben in die Polizen über¬
haupt nicht einsctzen konnte » , da vom 1. Januar bis 27.
August 1902, also vor Erlaß der Gebührenordnung , gar
nicht bekannt war , ob und welche Gebühren wieder erhoben
werden, und endlich, Iveil der Gemeinderat keine polizeiliche
Kontrole auSzuübcn und daher nichts anzusprechen hat .

Ein anderer Beschluß deS VezirkSrateS , wie der gefaßte,
ist nicht erwartet worden . Endgültig entscheiden wird
eventuell die zweite Instanz oder der ordentlich « Richter
oder der Landtag , hat doch der Herr Vorsitzende selbst aner¬
kannt, datz die Sach« von so prinzipieller und weittragen¬
der Bedeutung für das ganze Land sei , dah es wünschens¬
wert loäre, dieselbe an anderer Stelle zum Austrag zu
bringen und der Vertreter der Stadt hat selbst zugegäien,
datz man über die Zweckmähigkeit dieses Gesetzes und der
Gebühren verschiedener Meinung sein könne . Derselbe gab
auch der Ansicht Ausdruck , daß die Generalagenten v»n
der Stadtverwaltung noch rücksichtsvoll behandelt worden
seien , als ihr persönliches Eigentum wiederholt mehrere
Male gepfändet wurde, trotzdem derselben bekannt war , das;
die Angelegenheit vor dem Bezirksrat anhängig ist. Wir
denken anders darüber .

$ *

■n
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niiu 25jiiijrtgfn Papst - Jubiläum Srinrr Hntizbrii

Aapst Leo XIII.
Die im „Bad . Beobachter" Nr . 31 veröffentlichten vier

Papst-Lieder (Oktav ) können von der Nmerzrichocten
in Separatbruck , einzeln oder zusammen , bezogen
werden.

Preis einzeln : 50 Stück 1 Mark .
„ „ 100 „ 1 Mk . 50 Pfg.

Preis sämtlicher vier Lieder (4 Seiten) :
50 Stück 2 Mark; 100 Stück 3 Mark.

Portofreie Zusendung.
Zahlreichen Bestellungen steht entgegen

Karlsruhe .

Der Säumun lauf klirrt
bis zum vollständigen Umbau meiner Geschäftsräume fort nnd gewähre ich bis dahin

ans fertige Wäsche etc . ÄO Prozent Rabattt ,
au? glatte Waren IO Prozent Rabatt bei Barzahlung.

= = == = : Sehr günstige Kauf Gelegenheit ! -

Julius Strauss , Abteilung WHMttil. 188 Kaiserstraße 180 .
29 " Bestellungen auf Damen - sowie Herren -Wäsche nach Matz werden nach wie vor billigst und prompt erledigt, " tß

stellt man in kürzester Frist und ohne weiteren
Zusatz als Wasser mit

m&GGr* Suppenwürfeln
her. Große Sortenauswahl .

Man verlange arsd iickiick ; „ Maggi ’n Suppenwürfel “ und weisc andere Marken zurück. »i»i> 'IUIMl,1,1fl

Gaizseite , englisclie
Trauer-Crepe

garantiert wasserecht,
in grösster Auswahl p . Mtr. von

Mb . 3 an,

«N - _ w _ l _ u .

4

für Traner -Costome
empfehlen

Gebr. Ettlinger,
Grosse Hoflieferanten,

Kaiserstrasse 199.

* Wjweilte im ifals : |!
Meihwelne von 40 Pf ., Ätotwelne i
von 50 Pi . per Liter bis zu den M

feinsten Qualitäten , W
loinie hi- it . ausländische Akascheu- f
weine , Schaumweine und feine h

diqufurf in allen Preislagen »
empfiehlt

Julius Hoeck ,^ Vtegstraste« u. Wal stratz«4k, j
Ecke Kaiscrstratze.
Telephon 7t .

hia« ittlnjt Pr»de» o»d Prnsliile. j|

Gebr . Klein , Karlsruhe
Durlacherstr. 97/99 . Telefon 1722.

Grösstes Lager fertiger Bettten , Bettstellen und
Polstermöbel , Tische , Stühle , Spiegel , Verticos ,

Kommoden, Bettfedern ,
Rosshaare.

Uebernahme
ganzer Ausstenern .

Stbndiee Ausstattung voa
Schlaf-, Wohn- und

Speisezimmer -Einrichtungen .
Prompter Versand nach

Auswärts . Billige Preise.
Langjährige Garantie .

Ansicht jederzeit gerne gestattet .
Kostenvoranschläge gratis.

Krokodil Karlsruhe.
St . Benno -Bier
fortwährend im Ausschank.

Jacob Moloth .

En gros . Export . En detail .

W . Eims Nachfolger , Karlsruhe
( Inhaber : Oskar Friedle ) ,

Großherzogl. Hoflieferant,
I

empfiehlt billigst
ra ElMommunikllntiniMl-Krlinfl , «

präMrirtr Palmen , Vasknbonqnets
blührnbe pflanzen , Drkorationszmeige

vs « / rüdjiea und Llumru ,
Srantlrranze, Srantdonqnkte , Sraut-

fchlrikr , hnl- nnd Sall-Garnitnre »,
Körbchen und Jardiuisre»

werden zum Füllen angenommeu .
Beständige Ausstellung in

Perl - , Blech - und Blätter -
Grabkränzen

m beide« Lüden A «ller » trai « se 7 ,
Wischen Kaiserstratze und Schießplatz .

Telefnn I48i >.

Katholischer Gcsellenverein Karlsruhe.
KastnachtSmontag , den SS . Februar , abends 8 llhr :

U8F* Aarrenaöend .
Ehrenmitglieder, Mitglieder, Freunde und Gönner deS Vereins mit

Familienangehörigen werden hierzu freundlichst eingeladen .
Der Zutritt ist nur gegen besondere Karten gestattet , die graiis

auSgrgebrn werden und zwar Sonntag , den 22 . Februar , nachmittags
von 2 — 4 Uhr , im GefellenhanS .

Närrische Kopfbrdeckuug ist obligatorisch und ist solche am
Montag abend an der Kaffe zn lösen . Kinder unter 14 Jahren haben
keinen Zntritt . Der Vorstand .

Vollständig
konkurrenzlos

ist mein gebrannter
Perl -Kaffee , Pfd . 90 Pfg ., bei

5 Pfd . *5 Pfg . «
Flach -Kaffee , Pfd . 80 Pfg ., bei

5 Psd . 75 Pfg .
Niemand sollte versäumen , sich davon

zu überzeugen .
Besserer Perl , Pfd . 110,140 Pfg .,
besserer Flach , Psd . 100, 130 und

160 Pfg .,
Malz -Kaffee, Pfd . 20 Pfg., 8 Pfd.

50 Pfg .
Kneipp -Kaffee, Paket 18 und

36 Pfg .
Kakao ,

echt Holländer, Pfd . M . 2 .20,
Deutscher Psd . M . 1 .50,

V. Pfd - 40 Pfg .

Diverse Tee
in nur vorzüglicher Qualität nnd
zu äußerst billigen Preisen .

3? Werber- Iah 37. 40 c iUalliJMtJOc,
36 Laiferfiraße 38._

Reparieren ,
polieren und wiehsrn von Möbel «,
rriiiiqr, , von Parletbödeo , sawic
a llc S isirei» e- ar nci feil werden pünktlich
und billig ausgeführt.
Franz Yögeie, Schrein« ,

Zähriugerstraße 26.



Kjeserukg m Granit- oder
Fverburg t . B . , Taljtratze 29»Die Lieferung von 29r>0 lfdm geraden

Bordsteinen soll vergeben werden .
Schriftliche Angebote sind verschlossen

und mit entsprechender Aufschrift ver¬
sehen bis

Freitag , den 27 . Februar ds . Js .,
vormittags 9 Ul>r.

beim Ticfbanamt einznreichen, woselbst
Bedingungen zur Einsicht anflicgen und
AngcbolSsormulare abgegeben werden .

Karlsruhe, den 14. Februar 1903 .
Städtisches Tiefbauamt .

Haushaltungspensionat für Mädchen von 14—21 Jahren
unter Leitung der barmh . Schwestern vom hl. Binzenz v . Paul .

Beginn eines neuen Kurses nach weißen Sonntag den 21 . und
22 . April . Prospekte durch die Oberin .

Der Norstimd :
Iester , Dompräbendar .

Fjtstruvg von Granit -Mo

li

Die Lieferung von 282,23 lfdm Granit -
bordstcincn (gerade und Bogen ) soll ver¬
geben werden .

Schriftliche Angebote sind verschlossen
und mit entsprechender Aufschrift ver¬
sehen bis

Freitag , den 27 . Februar dS . Js .,
vormittags />10 Uhr ,

. beim Tiefbauamt einznreichen, woselbst
Bedingungen und Zeichnungen zur Ein¬
sicht aufliegen und Angebotsformulare
abgegeben werden .

Karlsruhe, den 14 . Februar 1903 .
Städtisches Tiefbauamt .

Wrang von Wjterstkiiikii.
Die Lieferung von 8200 gm Pflaster¬

steinen soll vergeben werden .
Schriftliche Angebote sind verschlossen

und mit entsprechender Aufschrift ver¬
sehen bis

Freitag , den 27 . Februar ds . Js .,
vormittags l0 Uhr,

beim Tiefbauamt einznreichen , woselbst die
Bedingungen zur Einsicht aufliegcn und
Angebotsformulare abgegeben werden .

Karlsruhe, den 14 . Februar 1003 .
Städtisches Tiefbauamt .

lirsernng von GestWeinen.
Der Bedarf an Gcstücksteinen (Sand¬

steine) soll veraebe » werden.
Schriftliche Angebote sind verschlossen

und mit entsprechender Aufschrift ver¬
sehen bis

Samstag , den 28 . Februar dS . IS .,
vormittags 9 Uhr ,

beim Tiefbauamt einznreichen, woselbstdie
Bedingungen zur Einsicht anflicgen und
Attgcbotsformularc abgegeben werden .

Karlsruhe, den 14. Februar 1903 .
Städtisches Ticfbanamt .

psänvkr - rjttftlgernng .
In der Wochevom 10 . bis 20. März d . J .

versteigern wir die über 6 Monate ver¬
fallene » Fahrnispfänder bis LIt . E
Hf. 10,000.

Eine Erneuerung derselben kann noch
bis zum 4 . März d . I . stattfinden .

Karlsruhe, den 21 . Februar 1003.
Ltiidtischr Spar- und sisairUrihkaffk-

öerüialtnLz .

Pensionat
höhere Töchterschule , Industrieschule und Fehrcrinuenbildungs-

anstalt im Kloster der DomniKuueriuneuju Speyer.
Gewissenhafte körperliche und geistige Pstege . Gründlicher Unterricht in

den wissenschaftlichen Fächern , im Französischen , Englischen und Italienischen, in
der Musik, in Handarbeiten, Zeichnen , Malen, Turnen und in den gesellschaft¬
lichen Umgangsformen , ans Wunsch auch im Haushalte . — Vorbereitung auf
eine Semrnarschlußprnfung, auf eine staatliche Prüfung in weiblichen Hand¬
arbeiten, sowie auf eine solche in den neueren Sprachen.

Geräumige, allen Anforderungen der Neuzeit entsprechende Lokalitäten
und große Gartcnanlagcn.

Eintritt der Pensionärinnen für das Sommersemrster am 20 . April
nächsthin . Prospekte bei der Priorin .

Erst -Kommunikanten
empfehle

in überaus reicher Auswahl und zu bekannt billigen Preisen

solide gediegene schwarze Kleiderstoffe
vorzügliche weisse Kleiderstoffe

in Cachemire, Cheviot , Crepe , Serge , Kammgarn , Mohair , Aipacca.

Aktien - Gesellschaft
■MHHBHna « ’riminTTirfMi

Kathol. Vereinshaus Freiburg i . B .
“

liefert

naturreine Weiss- u . Rotweine .
si

garantirt reiner Traubensaft — aus besten Bergtagen
vorzügliche Qualität

und ein ärztlich anerkanntes Stärkungsmittel für
Gesunde und Kranke .

Als Glühwein zuhereitet sehr beliebt .
Wirkt wegen geringem Gerbsäure -Gehalt nicht leicht I
verstopfend , unbeschadet günstiger Wirkung bei j

[ Diarrhoen .
Velletri erwies sich nach lOjähr . Aufbewahrung in

Flaschen noch kräftiger und lieblicher als zuvor .
AM - Velletri kostet

in Gebinden von 30 Liter an Mk . 0,85 per Liter ,
„ „ unter 30 „ „ 0,90 „ „
„

"
/i Ltr .-Flaschen incl . Glas etc . Mk . 1 . — p . Flasche .

Naturreine Weissweine
u . feine Flaschenweine , sowie

in jeder Preislage .
Bestellungen anf Fass - und Flaschenweine

nimmt entgegen
die Verwaltung Bcrnliardstrassc IO .

Fässer von 20 Liter an werden leihweise abgegeben .

Der Detail - Verkauf von offenem Wein , sowie
die Abgabe einzelner Flaschen liegen in der Hand unseres |
Wirtes Herrn Joh . Mayer , Karlstrasse 7 .

[Antwerpen]
nach

und.
4

Auskunft ertheilen 3
Red Star Linie in Antwerpen

oder deren Agenten .
Kielt . Oraebener iu Firma
Oisteihorst & Graebener , Ilerren-
strasse >7 iEc “ e Kaiserstr.) in Karlsruhe*
'

j Jum
"

Aapst -Iuöitäum
:hle ich meine

IlluminsiivnslÄmpeben,
rauch- und gcruchsloS brennend ;

Florentiner Gelatinelampions
4

U\ Ballsaison
empfeblo

Reis - und Fettpnder
van den einfachsten bis zu den feinsten

Sorten,
weiss , rosa, gelb ,

Schminken in allen Sciiattiemscn ,
Lilienmilch ,

parfümiertes Vaseline
zum Abschminken ,

Puderquasten .

Luise Wolf , ffitwe,
4 Karl -Friedrichstrasse 4.

NiederlagederParfümerienu . Toilette-
seifrn von F . Wolf! & Sohn .

mit Lichteiusatz in allen Farben , schönste und großartigste Beleuchtung ; j

Wachsfackeln „Lucenda“
, ^ 9#.

rauch - und gcruchsloS und ohne Abtropfen , mit großer , Heller Flainme
brennend .

| Für Wiederverkttufer billigste Bezugsquelle .

z Hermann vrnder in WOchul,
Wachsvleiche , Wachswaren- und KerzenfaKriK .

Trlegramni -ädrkffc : Waehsfabrik Bruder , Waldslmt .

praÄ
gereinigtund rcparirt von W . Förserer ,
Herrenstraßc 25, Hinterhaus 2 . Stock.

Itiidl. Sadanstalt (UifrorttM ).
Wannenbäder I. und II. Klasse.

Allf's Modernste eingerichtet in zwei Abteilungen »

füv 5 rtmcn « nö
Preise mit Wüsche :

Einzeln Abonnement
10 Bäder 100 Bäder

I . Klasse 0,85 Mk. 7,00 Mk. 60,00 Mk.
II . 0,60 „ 5,00 „ 45,00

Geöffnet an Werktagen
von vormittags 8 — 1 Uhr und nachmittags *L3 — 8 Uhr und

Sonntags vormittags von 8 — 1 Uhr.

Farbige Kleiderstoffe
in joder Webart und grossen Farbensortimenten .

Weisse gestickte Batiste
und abgepasste Batist - Kleider .

- • -

Schwarze ieidenstotfe
in guttragenden Qualitäten und allen modernen Geweben .

- • — -- -—

«Tacken - und UnteFi *ock -$ toffe
Weisse Pique und Heindentuchc , Taschentücher

U. 8 . W .

Für Knaben
Sclnvarze Tuche und Buckskins ,

Kammgarn - und dunkle Anzugstoffe ,
Blau © und ssclivvnr -xe Cheviots .
Bein wollen von Mk . '2 .7 7 » an .

Hfur solide , dauerhafte Qualitäten .

Wiih . Boländer
Tnchlager , Damenkleidersfoffe , Leinen- u. Baumwollwaren

IS .alserstrasse 121 .

gfcaxt &TXtfyeT gofoffeuro .
W Tätlich Theater Variete «

Slnfang 8 Uhr. Kassen-Erösfmmg 7 Uhr.
Jeden Sonn - und Feiertag 2 Vorstellungen .

Anfang 4 und 8 Uhr . — Alle 14 Tage neues Programm .

holographische Apparate
Bä alles Zuteiir in reicMer Auswahl.

Glock & Cie.
Gegr. 188 '. Telefon 51 .

I

Eigene Telefonstelle zur Annahme von Auf¬
trägen Kaiaeratrasse 134b .— ^ — — - ,

1
I Gehrftder Söhner

k I
«

Ecke Wilhelmstrasse und Werderplatz
Möbel - , Betten - , Tapezier - und Dekorations -Geschäft .

lüig 'ene Werkstiitte .
Grosses Lager . Billige Preise .

Beeile Bedienung -.
Lieferung kompletter Aussteuern in allen Preislagen,

■ .. Uebernahme aller Tapezier-Arbeiten. _
m Umarbeitung- von Betten und Poistcrmöbeln . m
- Dekorationen werden geschmackvoll ansgefüurt-, -

a> \ AufGegcnseiiijkeil7
\ ts

Karlsruhe.

R

;«

Lager in : Rouleanx , Gardinen , Teppichen etc . etc .
Alleiiifabrikation der patentierten und prämiierten

Cresundheits -Obermatratze D .RP . 124132 .

Welche Hausfrau
würde armen Webern Beschäftigung geben - Sie weben gute , dauerhafte
Handtücher , Küchentücher, Tischtücher, Leinen , Bcttzeuge u . dcrgl . z » sehr billigen
Preisen. Viele Zeugnisse bestätigen dies . Reinleinene feinfädige Damasttiskh-
wäsche mit dem heiligen Abendmahl, Flucht nach Egyvten u . dergl ., das
Tuch 160/165 ein Ai . 4 .— , 160/230 cm M . 5 .60, 160/265 cm M . 6 .40, 160/330 cm
M . 8.—, Servietten 70/72 ein das Dutzend M . 9 .50 . Auch in Jagd- und Blumen¬
muster . — Proben aller Webwaren auf Wunsch portofrei. Waren von 20 M . an
franko . Schon für einen Versuch herzlichen Dank ! Adresse: Lausitzer
Wcbwaren -HauSindnstric zu Liaderodc i . d . Lausitz. (Webcrdorf .)

Solineyer ’s
Maastanziige
„Merkur “ ä ffik . 45 .—
„Ideal “ ä Mk. 50 . —
„Exquisit “ ä Mk. 55 .—
sind ganz hervorragend gute preis-
wcrthe Marlen .
großes Lager moderner ge¬

diegener Stoffe .
J . Seliuejer ,

Mannfakturwaaren - und Herren»
Klcider-Maasiaeschäft ,

(' ckc Marien - und 20crderstraße.

Herzliche Bitte .
Armer Theologe , der sich der ' Mik-

sionstäligkeit widmet , ihm jedoch das
nötige Reisegeld dazu fehlt , sucht einen
hochherzigen Katholiken , der ihm mit
etlvas Geld aus dieser Lage helfe»
würde . Offerten unter Nr . 235 an die
Expedition dieses VlaNeS .

Kochherde
kauft mau am besten und billigsten in
der Fabrik selbst, offeriere dieselben von
30 Mart au.

Spezialität : Emailherde
in jeder gewünschten Ausführung.

Ausmauerung, AuSputzcnund Reparirrn
alter Herde billigst .
Karl Ehreiser , Karlsruhe.

Rrchrfett-
nußkohken,

nachgesiebt , werden (um zu räumen)
sehr billig , ä Mk. 17» .— per 200 Ztr .
frei Waggon Mannheim gegen Kasse
abgegeben . Anfragenwerden nnt . 8 . M. 13
durch Rudolf Masse in Mannheim besorgt .

Verantwortlich :
Für den politischen Teil :

Josef Theodor Metzer .
Für Kleine badische Chronik , Lokale ?,
Vermischte Nachrichten u. Gerichtssaal :

H ermann B a ß l c r .
Für Feuilleton , Theater , Konzerte,

Kunst nnb Wissenschaft :
Heinrich Vogel .

Für Handel und Verkehr , Haus ' und
Landwirtschaft, JnscratenndNeklameiE

Heinrich Vogel .
Sänftliche in Karlsruhe -

Rotationsdruck und Verlag der Aktien¬
gesellschaft „ Badcni a" inKarlSruhft

Adtcrstraße 42 .
Heinrich Vogel , Direltor .
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